
Benutzerantrag
für Dienststellen, juristische Personen, Institute und Firmen
Die Erfassung und Verarbeitung der Daten erfolgt auf der Grundlage 
der §§ 4 und 12 des Sächsischen Datenschutzgesetz vom 25.8.2003.

Als Benutzer der Leipziger Städtischen Bibliotheken entsprechend
der Satzung (§ 2, Abs. 3) meldet sich an:

Name und Anschrift der Dienststelle/Firma etc.

Für die Einhaltung der Benutzungsbestimmungen sind die nachfolgend 
aufgeführten Vertretungsberechtigten der Dienststelle verantwortlich. Für alle 
Forderungen der Bibliothek, insbesondere Gebühren und Medienforderungen, 
sowie bei Schadensersatz, haftet die Dienststelle (Firma, juristische Person), auf 
deren Namen der Benutzerausweis ausgestellt wurde.
 
Vertretungberechtigt und befugt, Ausleihen auf dem ausgestellten Benutzerausweis
▼	 Nummer - wird von den Leipziger Städtischen 
Bibliotheken vergeben

vorzunehmen, sind folgende Mitarbeiter:

Anrede, Name, Vorname

Anrede, Name, Vorname Unterschrift

Anrede, Name, Vorname Unterschrift

Unterschrift

Leipzig,

Unterschrift Leiterin/Leiter

- Stempel der Dienststelle etc. -
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